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Das Beamtenbillett
Ich habe einen Freund. Einen richtigen

Freund, so wie es sich in diesen Zeiten
gehört. Ein richtiger Freund hat nämlich
die Eigenschaft, daß er den andern
immer dann im Stich läßt, wenn er seine
Freundschaft beweisen sollte. Ich habe
mich daran gewöhnt und rege mich nicht
mehr auf. Im Gegenteil, mit der Zeit
findet man es ganz selbstverständlich,
daß ein Mensch gewisse schlechte
Eigenschaften hat. Die schlechteste Eigenschaft,

die mein Freund jedoch hat, ist
die, daß sein Vater bei irgend einem
kleinen Lokalbähnli eine mehr oder
weniger maßgebende Rolle spielt. Das hat
für meinen Freund die Wirkung, daß er
gemäß einem bestimmten Artikel in
irgend einer Verordnung den Vorzug des
Beamtenbilletts genießen darf. Das heißt,
genießen durfte. Inzwischen ist er nämlich

24 Jahre alt geworden und damit
auch eisenbahntechnisch mündig. Vorher

aber habe ich mich über dieses
Beamtenbillett oft genug geärgert und
schönste Sommer-, Ferien- und
Badefreuden sind mir dadurch ins Wasser
gefallen. Mein Taschengeld ist in jenen
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Zelten, die nun leider vorbei sind, nicht
so reichlich bemessen gewesen, daß ich
hätte fürstlich leben können. So mußte
ich hie und da auf eine kleine Reise
verzichten, die sich mein Freund mit
dem fünfmal billigeren Beamtenbillett
hatte leisten können. Wir machten hie
und da im Sommer kleinere Fahrten mit
dem Faltboot und das bedingte immer
vorher noch einen Bahntransport, denn
schließlich kommt man nicht darum herum,

dorthin zu gehen, wo es Wasser gibt.
Also, für diese Bahnfahrten löste mein
Freund natürlich ein Beamtenbillett unter

Aufsicht meiner neidischen Blicke.
Im Winter dasselbe Theater! Wir sind
beide eifrige Skifahrer, und Bergbahnen
sind teuer. Das drückt auf die Finanzen
und vor allem auf das Gemüt. Damit ist
aber des Aergers noch kein Ende. Mein
Bruder besitzt ein kleines Auto, das der
ganzen Familie als Transportmittel dient.
Damit kein Streit entstehe, wurde die
Regelung getroffen, daß mein Bruder
weiterhin Eigentümer des Wagens bleibe.
Schließlich hat er ihn mit seinem sauer
Ersparten auch selber bezahlt. Dem Vater

wurde, als oberste Instanz die finanzielle

Seite zur Erledigung übergeben.
Nachdem mein Bruder geheiratet hatte,
blieb ihm nämlich nur noch die Wahl
zwischen dem Auto und der Frau und
damit der Wagen in der Familie bleibe,
wurde dem Vater das Finanzministerium
übertragen. Ich selbst sollte als
Nutznießer mit dem Wagen fahren. Allerdings

gegen Kilometerentschädigung an

meinen Bruder. Komisch. Mein Interesse
konzentriert sich doch auf die Möglichkeit,

fahren zu können und nicht darauf,

zu zahlen. Ich habe es natürlich mit der
Kilometerentschädigung nicht so genau
genommen. Warum soll ich mir auch die

Freude am Autofahren dadurch verderben?

Ich fahre für mein Leben gern,
besonders zu zweit oder zu vieren. So

und so oft hätte ich Gelegenheit gehabt,
mit meinem Freund eine kleine Fahrt zu

machen, aber jedesmal, wenn ich die

Anregung dazu machte, erhielt ich die

Antwort: «Kommt nicht in Frage,
Beamtenbillett ist noch billiger.» Gegen
diese Konkurrenz konnte ich natürlich
nichts ausrichten. Als ich dann erfuhr,
daß mein Freund 24 Jahre alt geworden

war, atmete ich befreit auf und schraubte
meine Hoffnungen auf ein paar gemütliche

Fahrten wieder etwas höher.

Längere Zeit haben wir uns dann nicht
mehr gesehen. Als sich kürzlich unsere
Wege wieder kreuzten, wurde natürlich
ein fröhliches Fest veranstaltet; aber
auch hier sollte ich nicht ungetrübt fröhlich

sein können. Als ich meinen Freund
zwischen zwei Gläsern guten Veltliners
ganz im Vertrauen fragte, wie es mit
einer gemütlichen Fahrt ins Blaue wäre,
entgegnete er mir ebenfalls ganz im
Vertrauen: «Kommt nicht in Frage,
Beamtenbillett ist noch billiger.» In meinem
Gesicht sah man nur noch den offenen
Mund. Der Kerl hatte inzwischen eine
Stelle bei den SBB angenommen!

Rieh. Bgr.
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